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©gicago wägrenb beS großen ißullmannftreifs. Stud) in ben

©täbten beë europäifgen Continents gat bie Sirbeitslofigfeit
in ben legten SBintern geittoeife einen beforgniSerregenben
©garatter angenommen.

©inen Serfug, bie 2IrbeitSlofig£eit in beutfgen ©täbten
feftzufiellen, gaben bie fozialiftifgen ©ewertfgaften Seutfg=
ianbS gemagt.

@o Biel ift figer, baß bie SXrbeitSfofigfeit in ber ©gweiz
infolge ber befonberS gearteten Sergältniffe igren befonbern
©garatter gat unb baß bei Staßnagmen gegen bie bei uns
beftegenbe 3lrbeitSlofigfeit nitgt mit einem an fremben SSer=

gältniffen gemonnenen Ataßfiab operiert toerben. îann.
©lüctliger Steife ift in ber ©gweiz bie gnbuftrie megr

becentralifiert, fo baß eine übermäßige Anhäufung Don un=

felbftänbig ertoerbenben Arbeitern an einzelnen Orten nitgt
jtattfinbet.

llnfere ©täbte befigen einen mäßigen Umfang, fo baß
ber Anfantmlung eines bon einem unficgern SSerbienfte

lebenben proletariats mit etmelcger Stüge ©ingalt getgan
werben tann. ©ine Slrbeitslofigfeit, mie fie in ben großen
3nbuftriecentren beS AuSlanbeS, namentlich ©nglanbS unb
AorbamerifaS bortommt, ift bei unS unbefannt.

©ine eigentlige länblicge Arbeiterfrage befigen Wir in
©rmangelung eines auSgebegnten (SroßgritnbbefigeS, nigt.
Sager tritt bie ArbeitSlofigfeit bei unS in einer bebeutenb

milbern gorm auf als anbermärtS unb barnm ift aug
Hoffnung oorganben, baß unfere, auf Abftetlung heS UebelS

ginjielenben Semügnngen Bon ©rfolg begleitet fein werben.

Smmergin foK baS Uebel aucg bei uns nigt unterfcbägt
werben. 3n einzelnen fgweizerifcgen ©täbten unb einzelnen
gnbuftriecentren gat bie ArbeitSlofigfeit in ben legten 2Bin=

tern einen Sebenfen erregenben ©garafter angenommen,
©glimm ift befonberë, baß bie ArbeitSlofigfeit aucg politifcg
ausgebeutet wirb. ©ie bietet ben fozialbemotratifgen gügrern
feweien millfommenen Anlaß, an ber beftegenben SffiirtfgaftS*
orbnung Critit zu üben unb fie für alle ©gäben beS fozialen
unb wirtfcgaftlidgen SebenS üeraniwortlig zu ertlären. Atit
augenfgeinligem Segagen Beranlaßeu fie bie ArbeitSlofen
Zu Semonftrationen, um für bie fozialiftifcgen Sefirebnngen
•jtropoganba zu macgen.

8tgon im Sntereffe einer Bernünftigen, rugigen, politifgen
©nimicflung ift bager Abgilfe ber ArbeitSlofenuot geboten.

Saß bis fegt in biefer Dîigtung Bon "Seite ber Arbeitgeber
wenig gefcgegen ift, baran tragen bie Arbeiter burcg igre
ungeregtfertigten, über baS 3iel ginanSfcgießenben gorber»

ungen zunt großen Seil felbft ©gulb. ©S gegt niaftt an,
ben Arbeitgebern bei jeher ©elegengeit bürg ©treifS ben

Srieg zu ertlären unb gleichzeitig Bon ignen ©ntgegentommen
ZU berlangen. ©S wirb wogl erlaubt fein, an ber Auf=
rigtigfeit unb ©grlicgfeit ber fogtalpolitifdjen gügrer zu
zweifeln, wenn man fiegt, Bon Welcg egoiftifgen Stotiüen
bie Arbeiterführer in igrem Sgnn unb Saffen oft geleitet
Werben. ïïîan gat ben ©inbrucf, ben Arbeiterführern fei e§

megr um bie ©rlaugung perföuliger politifcger SDtagt, als
um bie materielle ScfferfteEung ber Arbeiter zu tgun. SaS,
meine ©erren, foH unS jebocÇ nicgt ginbern, unS um baS

Sßogl unb SBege ber Bielfag mißleiteten Arbeiter zu tümmern.
gnSbefonbere gat jeber woglbentenbe Sürger bie fßfligt,
auf bie Abgilfe unbetfcgulbeter 9tot feiner Aebenmenfgen
bebagt zu fein unb bei ben barauf gerichteten Maßnahmen,
fo Biel bei igm ftegt, mitzutuirten.

©S ift bieS eine gorbernng ber ©olibariiät unb ber

©umanität, ogne welcge in ber 2Belt bis fegt nicgtS ©roßeS
Bon Seftanb gefcgaffen worben ift.

Serôan&êtoefen.
Aïbciterfeïretcmai. ©oeben ift ber agte gagreSberigt

beS ArbeiterfetretariateS für 1894 im Sruct erfgienen. Sem=

feigen ift eine 160 ©eiten ttmfaffenbe Abganblung über bie

SognbeWegungen unb ©treifS in ber ©cgmetz feit bem gagre
1860 beigegeben.

©enterbe «©enoffenfcgaften. Son 45 ©ettionen beS

fcgweiz. ©gugmageroereinS gaben fid) 29 für Stlbung Bon

©intaufS=@enoffenfgafteit auSgefprocgen. ©ine folge würbe
bereits in SBintertgur gegrünbet.

UttfallPerftigcrung. 2ßie wir Bon guDerläffiger Seite
Bernegmen, gat bie © g W e i z. © e w e r b e » 11 n f a 11 £ a f f e

in 3üricg, weldge ben Setrieb am 1. guli 1894 aufge*
nommen gat, tm erften Setriebsjagre ein glängenbeS 3ieg»

nungSrcfnltat erzielt. Stadl Abfegreibung fämtliger Spefen,
einfgließlig ber ®rünbungStoften, ift bie genannte, auf bem

SPrinjip ber reinen ©egenfeitigfeit berugenbe Anftalt in ber

Sage, 24% ber ®efamt*©imtagmen bem Aeferüefonb zuzu»
wenben. Sefanntlig gegärt aller ©ewinn ben Perfidjerten ;

man muß fieg bager nicgt munbern, wenn bie auf Aftien
berugenben SerfigerungSanftalten biefem gemeinnügigen Un*
ternegmen nigt befonberS fpmpatgifg finb, fonbern benfelben
mit allen ignen zu ©ebote ftegenben SJtitteln entgegenar*
beiten. — Stacg ©rfigeinen beS gebruetten ©efgäftSberigteS
werben wir unS erlauben, einläßlieger barauf gurücfsu-
tommen.

Ser ©ifenbaguarbeiterperein St. ©allen gat an bie

Sireltion ber bereinigten ©gweizerbagnen baS Anfügen einer

Sognergögung gefteHt. @S wirb ein SDtinimallogn Bon oier

granfen per SBogentag Bedangt, eine 3ulage für alle ©ifen*
bagnarbeiter Bon je 20 Sftp. per SEBogentag nag je fünf
Sienfijagren bis auf fünf grauten per SBogentag nag 25

SMenftjagren bewilligt werben, lleberzcitarbeit follte mit 60

Pappen per ©tunbe begaglt werben unb bie SognauSzaglung
an je zwei beftimmten feften Sagen beS SOtonatS (§. S. am
1. unb 15., wenn biefelben auf ©onntage fallen, einen Sag
Borger) erfolgen. Arbeiter, Welcge Boritbergegeub außer igrem
SBognorte zu arbeiten gaben, füllten eine tägliige 3ulage
bon 1 gr. 50 ergalten; alle nicgt bloß proBiforifcg attge-
fteEten Arbeiter füllten gleichermaßen bie üblichen CleibungS«
ftücte unentgeltlich erhalten, ©cgließliig wirb nocg ein ge»

räumigeS, heizbares, angemeffeneS Sotal für baS Perfonal
gewünfegt, in welcgem baSfelbe bie Setanntmacgungen ber

Sorgefegten entgegennehmen, in freien 3eüen fid) aufgalten
unb eoentuett eine Bon ben Angehörigen gebrachte Ptaglgeit
einnehmen tann; ebenfo ein Sabelotal.

2>er ©attbwerïer' unb ©ewerbeberein be§ Dberwtjtie«'
tfjaleê gat fug legten ©onntag befinitio tonftituiert. ®er

Sorftanb beftegt ans ben ©©. ©. Surger, ©olbfigmieb in

Surg, Aefcgbad), ©egmieb in Stenziten, Aefcgbaig, ©iigmeifter,
Artg. gifeger unb Senger, Sucgbruder in Seinacg.

©nttaffungSzcuguiffe für Arbeiter. Ser ©entraloorftanb
beS ©igweizer. ©cgreinermeifterBereinS prüft gegenwärtig cuti

Anregung ber ©ettion SBintertgur bie grage, ob nicgt ein»

geitlicge ©ntlaffungSgeugniffe für alle Arbeiter einzuführen
feien. Sie gleiche grage ift aucg fegon im fcgweiz. ©pengier»
meifter* unb im ©gloffermeifterberein befprogen unb unfere?

SMffenS Berwirtligt worben.

Serft|tckne§.
Sauwefen in gitrid). Am 26. Pîai 1894 war bem

Argite£ten@rnft, gngaber beS SCßafferwerte®
am ißapierwerb in 3ürig Bom PegierungSrate be»

willigt Würben, Bon biefem SBerf eine elettrifge Seitnnö

nag feinem Aeubau 3JÎ etropol am ©tabtganSquai 8"

erfteHen unb zu biefem 3wede auf 850 Steter Sänge etn

Säbel in baS Simmatbett zu legen, unter Sorbegalt
SemiHigung ber ©tabt für bie Surgfügrung beS Säbel®

bürg bie duaiftraße. Siefe SeWilligung würbe fobanu
ber ©tabt nerweigert, wogegen PefurS an SezirtSrat un

PegierungSrat erhoben würbe. Ser EtegierungSrat fanb num

eS tonne nigt augegen, baß Semanbem bie Senugung feil''
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Chicago während des großen Pullmannstreiks. Auch in den

Städten des europäischen Kontinents hat die Arbeitslosigkeit
in den letzten Wintern zeitweise einen besorgniserregenden
Charakter angenommen.

Einen Versuch, die Arbeitslosigkeit in deutschen Städten
festzustellen, haben die sozialistischen Gewerkschaften Deutsch-
lands gemacht.

So viel ist sicher, daß die Arbeitslosigkeit in der Schweiz
infolge der besonders gearteten Verhältnisse ihren besondern

Charakter hat und daß bei Maßnahmen gegen die bei uns
bestehende Arbeitslosigkeit nicht mit einem an fremden Ver-
Hältnissen gewonnenen Maßstab operiert werden, kann.

Glücklicher Weise ist in der Schweiz die Industrie mehr
decentralisiert, so daß eine übermäßige Anhäufung von un-
selbständig erwerbenden Arbeitern an einzelnen Orten nicht

stattfindet.
Unsere Städte besitzen einen mäßigen Umfang, so daß

der Ansammlung eines von einem unsichern Verdienste
lebenden Proletariats mit etwelcher Mühe Einhalt gethan
werden kann. Eine Arbeitslosigkeit, wie sie in den großen
Jndustriecentren des Auslandes, namentlich Englands und
Nordamerikas vorkommt, ist bei uns unbekannt.

Eine eigentliche ländliche Arbeiterfrage besitzen wir in
Ermangelung eines ausgedehnten Großgrundbesitzes, nicht.

Daher tritt die Arbeitslosigkeit bei uns in einer bedeutend

mildern Form auf als anderwärts und darum ist auch

Hoffnung vorhanden, daß unsere, auf Abstellung des Uebels

hinzielenden Bemühungen von Erfolg begleitet sein werden.

Immerhin soll das Uebel auch bei uns nicht unterschätzt
werden. In einzelnen schweizerischen Städten und einzelnen
Jndustriecentren hat die Arbeitslosigkeit in den letzten Win-
tern einen Bedenken erregenden Charakter angenommen.
Schlimm ist besonders, daß die Arbeitslosigkeit auch politisch
ausgebeutet wird. Sie bietet den sozialdemokratischen Führern
jeweien willkommenen Anlaß, an der bestehenden Wirtschafts-
ordnung Kritik zu üben und sie für alle Schäden des sozialen
und wirtschaftlichen Lebens verantwortlich zu erklären. Mit
augenscheinlichem Behagen veranlaßen sie die Arbeitslosen
zu Demonstrationen, um für die sozialistischen Bestrebungen
Propaganda zu machen.

Schon im Interesse einer vernünftigen, ruhigen, politischen
Entwicklung ist daher Abhilfe der Arbeitslosennot geboten.

Daß bis jetzt in dieser Richtung von Seite der Arbeitgeber
wenig geschehen ist, daran tragen die Arbeiter durch ihre
ungerechtfertigten, über das Ziel hinausschießenden Forder-
ungen zum großen Teil selbst Schuld. Es geht nicht an,
den Arbeitgebern bei jeder Gelegenheit durch Streiks den

Krieg zu erklären und gleichzeitig von ihnen Entgegenkommen

zu verlangen. Es wird wohl erlaubt sein, an der Auf-
richtigkeit und Ehrlichkeit der sozialpolitischen Führer zu
zweifeln, wenn man sieht, von welch egoistischen Motiven
die Arbeiterführer in ihrem Thun und Lassen oft geleitet
werden. Man hat den Eindruck, den Arbeiterführern sei es

mehr um die Erlangung persönlicher politischer Macht, als
um die materielle Besserstellung der Arbeiter zu thun. Das,
meine Herren, soll uns jedoch nicht hindern, uns um das
Wohl und Wehe der vielfach mißleiteten Arbeiter zu kümmern.
Insbesondere hat jeder wohldenkende Bürger die Pflicht,
auf die Abhilfe unveischuldeter Not seiner Nebenmenschen
bedacht zu sein und bei den darauf gerichteten Maßnahmen,
so viel bei ihm steht, mitzuwirken.

Es ist dies eine Forderung der Solidarität und der

Humanität, ohne welche in der Welt bis jetzt nichls Großes
von Bestand geschaffen worden ist.

Verbandswesen.
Arbeitersekretariat. Soeben ist der achte Jahresbericht

des Arbeitersekretariates für 1894 im Druck erschienen. Dem-
selben ist eine 160 Seiten umfassende Abhandlung über die

Lohnbewegungen und Streiks in der Schweiz seit dem Jahre
1860 beigegeben.

Gewerbe-Genossenschaften. Von 45 Sektionen des

schweiz. Schuhmachervereins haben sich 29 für Bildung von
Einkaufs-Genossenschaften ausgesprochen. Eine solche wurde
bereits in Winterthur gegründet.

Unfallversicherung. Wie wir von zuverlässiger Seite
vernehmen, hat die Schweiz. G e w e r à e - U n f a l l k a s s e

in Zürich, welche den Betrieb am 1. Juli 1894 aufge-
nommen hat, im ersten Betriebsjahre ein glänzendes Rech-

nungsrcsultat erzielt. Nach Abschreibung sämtlicher Spesen,
einschließlich der Gründungskosten, ist die genannte, auf dem

Prinzip der reinen Gegenseitigkeit beruhende Anstalt in der

Lage, 24°/g der Gesamt-Einuahmen dem Reservefond zuzu-
wenden. Bekanntlich gehört aller Gewinn den Versicherten;
man muß sich daher nicht wundern, wenn die auf Aktien
beruhenden Versicherungsanstalten diesem gemeinnützigen Un-
ternehmen nicht besonders sympathisch sind, sondern denselben
mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln entgegenar-
beiten. — Nach Erscheinen des gedruckten Geschäftsberichtes
werden wir uns erlauben, einläßlicher darauf zurückzn-
kommen.

Der Eisenbahnarbelterverein St. Gallen hat an die

Direktion der Vereinigten Schweizerbahnen das Ansuchen einer

Lohnerhöhung gestellt. Es wird ein Minimallohn von vier

Franken per Wochentag verlangt, eine Zulage für alle Eisen-
bahnarbeiter von je 20 Rp. per Wochentag nach je fünf
Dienstjahren bis auf fünf Franken per Wochentag nach 25

Dienstjahren bewilligt werden. Ueberzcitarbeit sollte mit 60

Rappen per Stunde bezahlt werden und die Lohnauszahlung
an je zwei bestimmten festen Tagen des Monats (z. B. am
1. und 15., wenn dieselben auf Sonntage fallen, einen Tag
vorher) erfolgen. Arbeiter, welche vorübergehend außer ihrem
Wohnorte zu arbeiten haben, sollten eine tägliche Zulage
von 1 Fr. 50 erhalten; alle nicht bloß provisorisch ange-
stellten Arbeiter sollten gleichermaßen die üblichen Kleidungs-
stücke unentgeltlich erhallen. Schließlich wird noch ein ge-

räumiges, heizbares, angemessenes Lokal für das Personal
gewünscht, in welchem dasselbe die Bekanntmachungen der

Vorgesetzten entgegennehmen, in freien Zeiten sich aufhatten
und eventuell eine von den Angehörigen gebrachte Mahlzeit
einnehmen kann; ebenso ein Badelokal.

Der Handwerker- und Gewerbevcrein des Oberwynen-
thales hat sich letzten Sonntag definitiv konstituiern Der

Vorstand besteht aus deu HH. E. Burger, Goldschmied in

Burg, Aeschbach, Schmied in Menziken, Aeschbach, Eichmeister,

Arth. Fischer und Tenger, Buchdrucker in Reinach.

Entlassungszeugnisse für Arbeiter. Der Cenrralvorstand
des Schweizer. Schreinermeistervereins prüft gegenwärtig auf

Anregung der Sektion Winterrhur die Frage, ob nicht ein-

heitliche Entlassungszeugniffe für alle Arbeiter einzuführen
seien. Die gleiche Frage ist auch schon im schweiz. Spengler-
meister- und im Schlossermeisterverein besprochen und unseres

Wissens verwirklicht worden.

Verschiedenes.

Bauwesen in Zürich. Am 26. Mai 1894 war dem

Architekten Ernst, Inhaber des Wasserwerkes
am Papierwerd in Zürich vom RegierungSrate be-

willigt worden, von diesem Werk eine elektrische Leitung

nach seinem Neubau M etropol am Stadthausquai
erstellen und zu diesem Zwecke auf 850 Meter Länge ein

Kabel in das Limmatbelt zu legen, unter Vorbehalt der

Bewilligung der Stadt für die Durchführung des Kabels

durch die Quaistraße. Diese Bewilligung wurde sodann von

der Stadt verweigert, wogegen Rekurs an Bezirksrat un

Regierungsrat erhoben wurde. Der Regierungsrat fand nnM

es könne nicht angehen, daß Jemandem die Benutzung seine
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